
Nutzungsvertrag Reitsportanlage 

Reitbeteiligungen 

     

Vertragsnummer:                                       (wird vom Verein ergänzt) 

Vertragsbeginn:     

 

zwischen  Reiterfreunde Selters 1980 e.V. 

  vertreten durch  

Ulla Nebel 

  (im folgenden RFS genannt) 

 
und  Name:                                           

  Adresse:                                          

                                             

  E-Mail:                                          

  Tel./Mobil:                                          

 

Geb.-Datum:     

(im folgenden RB-Anlagennutzer genannt) 

 

Hiermit wird die Anlagennutzung als Reitbeteiligung auf folgendem Pferd angemeldet: 

 Name Rasse Alter Besitzer 

 

Pferd:       

Der Nutzungsbeitrag für Reitbeteiligungen beträgt 10,-- Euro pro Monat. 

 

   § 1  Vertragsgegenstand  

Die RFS gewähren dem RB-Anlagennutzer das Recht die Reitsportanlage am Hof Waldeck 

bestehend aus Reithalle und Reitplatz gemäß der Satzung, der Reit- und Anlagenordnung 

sowie dem Hallenplan für privates Reiten mit dem angemeldeten Pferd nutzen zu können. 

 



   § 2  Nutzungsvoraussetzung und –beitrag 

Voraussetzung zur Anlagennutzung ist die Vereinsmitgliedschaft bei den RFS 1980 e.V.. 

Der Nutzungsbeitrag wird in der Gebührenordnung geregelt und beträgt monatlich 10,- €.  

Der fällige Nutzungsbeitrag muss jeweils zum 05. eines Monats, per Dauerauftrag auf das 

Konto der Kreissparkasse Weilburg, IBAN: DE76 5115 1919 0100 4878 67, BIC: 

HELADEF1WEI, unter Angabe der o.g. Vertragsnummer überwiesen werden. 

 

   § 3 Nutzungskaution 

Der RB-Anlagennutzer hinterlegt vor Nutzungsbeginn eine Kaution in Höhe von  

1 Monatsrate. Nach Vertragsbeendigung erhält der Anlagennutzer die Kaution im vollen 

Nennwert zurückerstattet, insofern keine Nutzungsbeiträge ausstehen. 

 

§ 4 Vertragsdauer und Kündigung 

Die Vertragsdauer ist unbefristet. Die Kündigungsfrist beträgt 4 Wochen zum Monatsende 

und bedarf der Schriftform.  

Bei Tod, Verkauf oder krankheitsbedingter Unreitbarkeit des Pferdes, entfällt die 

Kündigungsfrist. 

 

§ 5  Schlußbestimmung  

Dieser Vertrag wird erst gültig, wenn er von einem Vertreter des Vereins gegengezeichnet 

wurde. 

Die eventuelle Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieser Vereinbarung berührt die 

Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht. 

 

 

 

Münster, den        

 

 

 

                       

RB-Anlagennutzer (oder gesetzlicher Vertreter)                       Ulla Nebel  i. A. Reiterfreunde Selters 1980 e.V 

 


